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Vom ältesten ^ohne vernahm man. daß er ein unsteter Mensch sei, der oft seine
Bureaustelle wechsle, Schulden mache und auch schon ein uneheliches Kind habe.

Für den Armenpfleger war die richtige Lösung seiner Aufgabe, Ordnung zu
schaffen und nachhaltig zu sanieren, keine leichte Sache. Die erste Erkenntnis war
die, es hier mit Mißwirtschaftern höchsten Grades zu tun zu haben. Sodann
stund ohne Zweifel fest beim Manne eine ganz offensichtliche Dekadenz, begleitet
von Arbeitsscheu, und bei der Frau eine auf Geisteskrankheit schließen lassende

Erregtheit. Die Söhne stellten sich dar als die Früchte ihrer Eltern; stark nervöse,
hoffärtige und selbstbewußte Typen; charakteristische Kaffeehausjünglinge. — Als
Grundlage bei Eltern und Söhnen durfte nun allerdings vorausgesetzt werden
und ist auch wirklich vorhanden eine überdurchschnittliche Intelligenz und dann
sicher auch der Wunsch, das Ansehen zu wahren.

Bei dieser Sachlage gab es nichts anderes, als vor allen Dingen die Familie
auseinander zu nehmen. Beim Zusammenleben verderben die Familienglieder
immer mehr, mußte man sich sagen, vermehren sich schlechte Gewohnheiten ja
bekanntlich beim Zusammenleben Gleichgesinnter quadratisch. Es erfolgte also die

Auflösung der Familie. Dein Manne wurde dann Frist angesetzt zur Beschaffung
voir Arbeit. Für den Fall, daß er nicht ganz energisch suche, wurde ihm Männerheim-

oder Korrektionsversorguiig angedroht. In 14 Tagen war er in Stellung,
jetzt mächt er sich ordentlich. Die Ehefrau sollte vom Armenpflegcr in die
Heilanstalt Hohenegg verbracht werden. Der befragte Nervenarzt erklärte, das wäre
allerdings das Zweckmäßigste und allein Richtige; aber die Frau habe die Einsicht
noch nicht; man solle sie vorerst in eine Erholungskur verbringen. Sie kam dann
zu ihrer Mutter, es ging aber gar nicht lange, bis sie wieder zurückkehrte, die
nächsten Tage wird sie nun doch Wohl in einer Anstalt untergebracht werden
müssen.

Was die Söhne anbelangt, so ist der eine in einer Lehre Plaziert und in guter
Familie verkostgcldet worden, während der andere — noch mittelschulpflichtig -

in einem Landerziehungsheini oder dergl. Aufnahme finden soll.

Der Fall wird der Armenpflege noch viel zu schaffen geben, er ist nun aber
doch auf dem Geleise, das aller Wahrscheinlichkeit nach zum Gelingen der Aktion
führt. R. IV.

Aargau. F ü r e i n n e u e s A r m e n g e s e tz. Im Aargau sind die
Bestrebungen für eine Totnlrcvision der kantonalen Verfassung in Fluß gekommen.

Die Parteien nehmen in sympathischer Weise zu der Abficht Stellung.
Im Armenwesen darüber sind die maßgebenden Persönlichkeiten einig -
wird das bisherige Heimatprinzip durch das T e r r i t o r i a I p r i n z i p
ersetzt werden müssen. Man sagt das zum Teil nicht ohne Bedauern; auf der

angebornen Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinde beruht zum guten
Teil das schweizerische Hcimatgefnhl. Allein die Verhältnisse find stärker als
solche gemütvolle Vorstellungen, und die praktischen Rücksichten fordern das

Domizilprinzip um 10 mehr, da es im Pormundschaftswesen bereits eingeführt

ist. Die Armenlast wird also von den Ortsbürgerschaften übergehen
müssen aus den Staat nud die Einwohnergemeinden. Dann wird aber auch der
Herrlichkeit des Ortsbürgergntes, des „Bürgerknebels", ein Ende geinacht werden

müssen. Diese Vorzüge der Einzelnen find das Gegenstück der Armenlast;
fällt diese weg, so verlieren sie ihre Berechtigung. Das Vermögen der
Ortsbürgerschaft muß öffentlichen Zwecken erhalten werden; es soll wieder zu dem

werden, was es ursprünglich gewesen ist, zur Almeinde, die nicht dein Einzelnen,

sondern der Gesamtheit dient. M



- 47 -
St. Gatten. Nachdem durch die Vereinigung der Stadt «t. Galleu mit den

Gemeinden Straubenzell und Tablat die Stadt Groß-mt. Galle» mit den Kreisen-

Zentrum, Ost und West entstanden war, ergab sich die Notwendigkeit,
auch das städtische Armenwesen neu zu ordnen. Es liegt nnnmehr ein in der

Sitzung der Zentralfürsorge-Kommission. vom M. Januar llllö einstimmig

angenommener Entwurf zu einer N e r o r d n u n g n d e r d a s F ü r s v r g e -

w e s e n d e r Stadt S t. G alle n r! n d s e i n e r K o m m i s s i o n e n v o r
von der man nur wünschen mus;, daß bei ihrer Behandlung durch den «tadt-
und Gemeinderat keine wesentlichen Aenderungen mehr vorgenommen werden

möchten. Die Verordnung wandelt vor allem aus darin in vollkommen neuen

Bahnen, daß sie ohne das ominöse Wort: arm auskommt. Das Armenwesen
ist zu einem Fürsorgeweseu geworden, die Arinenkommissionen zu Jürsorge-
kommissionen, die Armensekretariate zu Fürsorgesekretariaten. Man wird
zugeben müssen, daß diese neue Benennung nichts Erzwungenes an sich hat. Es
dünkt uns, schon allein mit dem Wort Fürsorge sei ein ganz anderer, wärmerer
Ton angeschlagen, als bei dem Wort arm und Armenpflege. Man spürt
bereits etwas von den Beziehungen von Mensch zu Mensch. Dem Unterstützungsbedürftigen

selbst wird der Gang zum Fürsorgesekretär leichter werden, als zum
Armensekretär oder Armenpfleger. — Die Verordnung sucht ferner das gesetzlich

festzulegen, was sich seit Jahren in St. Gallen bewährt hat und worin
diese Stadt allen andern Schweizerstädten mit leuchtendem Beispiel vorange-
gegangen ist: eine organische Verbindung der amtlichen und freiwilligen
Wohltätigkeit und damit eine systematische Bekämpfung des Bettels. Diese
Verbindung wird erreicht durch die Zentral-Fürsorgekommisfion, die die drei
Quartier-Fürsorgekommissionen, sowie Vertreterinnen der Franenvereine und der in
Betracht kommenden Arbeiterorganisationen zusammenfaßt und hauptsächlich
Fragen organisatorischer, armenpflegerischer und fürsorgerechtlicher Natur ven
allgemeiner Bedeutung behandelt. In den drei Quartier-Fürsorgekommissionen
sind alle Organisationen des Kreises vertreten, die sich mit der Armenpflege uiid
Maßnahmen sozialer Fürsorge befassen. — Die eigentliche Fürsorge ist
dezentralisiert und wird durch die drei Fürsorgesekretariate Zentrum, Ost und West
ausgeübt. Das hat vor der Zentralstation, wie sie z. B. in der Stadt Zürich
besteht, den großen Vorzug, daß die Fürsorge mehr zu ihrem Rechte kommen kann
und die bureaukratische Erledigung der Fürsorgefälle mehr zurücktritt. Der
Fürsorgesekretär lebt und anitet mitten unter den Fürsorgebedürftigen, kennt
sie zum Teil persönlich, kann sie unauffällig beaufsichtigen und sie auch ohne
großen Zeitverlust besuchen, so daß er nicht auf die Berichte von Drittpersonen
angewiesen ist. Die drei Fürsorgesekretariate sind einander koordiniert. Das
Sekretariat Zentrum nimmt nur insofern eine besondere Stellung ein, als es
das Protokoll der Zentral-Fürsorgekommission zu führen hat und ihm
durchreisende Personen ausschließlich zugewiesen werden. Die Fürsorgesekretariate,
resp, die Quartier-Fürsorgekommifsionen unterstützen nur in Ausnahmefällen
aus eigenen Mitteln, ohne die unterstützungspflichtige Heimatinstanz um Hilfe
anzugehen. Die Tätigkeit der Fürsorgesekretariate erstreckt sich: 1. auf die
freiwillige Unterstützungsfürsorge (wozu auch die Ausstellung von Gutscheinen
für Schuhe und Kleider aller Art auf Grund von Empfehlungskarten der Schule,
sowie der Quartierkommissionsmitglieder, oder auf direkte Gesuche hin, gehört):
2. auf die amtliche Einwohnerarmenpflege (u. a. Vermittlung der heimatlichen
Unterstützungen). - - Die Kosten der Unterstützungsfürsorgc werden von der
Politischen Gemeinde St. Gallen bestritten. Es liegt im Ermessen der Gemeinde,
zur zeitweisen Deckung ihrer Auslagen für die Unterstützungs-Fürsorge jährlich
eine Kollekte zu veranstalten. VI
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SHnffhauscn. Ter Rcaierungsrot becmtwgt dem Kroßen Rote, den
Beitritt â„m interkoutonolen ttonkordot siir wolwôrtlià llntorstiihung zu beschließen.

Tie den (Yemeinden dawns erwachsenden tîostvli sollen ilinen our Hälfte
vom Tioote zuriickvertîiitet werden. kl.

Verlag: Art. Institut Grell Füßli, Zürich.

SchMLizer FeanzosêNALit.
jjünf Erzählungen aus trüben Tagen von Zürich Amstutz.

IS.,. s. Pppbd. I. Fr.
?io Schivoizor, die hirr mit den Franzosen ja Aonflikt geraten, erweisen sich nicht durchwegs
als Beiden, wohl aber inuner als prachtvoll kerichafte, nnt ihrer cheiinat untrennbar verwach¬

sene Menschen.

Fernen Feuers TViöerschein»
Ein Schweizer.Alädchentagcbuch aus der Ariogszeit von Anna Btirg.

Mit Buchschmuck und 7 farbigen Vollbildern von Suzanne Reeordon.
>77 S. gppbd. r gar

Anna Lnrgs Tagebuch ist nanientlich für junge Mädchen eine Gabe von hohem erzieherischem tvert.

àmigi Anöacher»
Eine Erzählung aus den Tagen cheinrich Jostalozzis von Ernst Eschmann.

Amchschmuck von Paul Aannnüller, dvasel. — eol> S. s". gppbd. Fr. n so.
?ie Gestalt loeinrich fdostalozzis tritt lebendig heraus und verleiht dieser gehaltvollen gngend-

srhrift einen chauptreiz und bleibenden Gert.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, sowie auch vom Verlag.

Die stille SàndS
Sannnlinlg schweizerischer Dichtungen

herausgegeben von Zakob Bübrer.
Bis jetzt sind erschienen:

Rd. s. Helir RloeschZini ZZrigitt ZîoAler und andere
Erzählungen geb. Hr. j.5t)

Rd. 2. Josef Reinbarti Geschichten und Gestalten
geb. Hr. 2. —

Rd. 5. Robert Jakob Laug: Leonz Wangsler und andere
Geschichten geb. Hr. 2. —

Rd. ch Lill il S cy ä r e r: Söldner geb. Hr. h. 5t)
Rd. 5. Hritz Rlarti: Die Stadt und andere Erzählungen

geb. Hr. 2. —
Rd. l>. Z. v. MidnlailUl Der Gorilla und andere Erzäh¬

lungen geb. Hr. 2. —
Rd. 2. Zakob Bühreri Toni der Schwänuneler und an¬

dere Geschichten geb. Hr. 2. —

Zu beziehen durch alle Buchhandlungon, sowie auch vom Verlag
Art. Institut Groll Hüßli, Zürich.
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